
 
 
 
 

Teilnehmergemeinschaft 

HWS Dresden-Gohlis 

Der Vorstandsvorsitzende 
 
 
 
 

 

    
Besucheradresse: 

Teilnehmergemeinschaft Hochwasserschutz Dresden-Gohlis 

bei der Landeshauptstadt Dresden  Amt für Geodaten und Kataster  Abteilung Bodenordnung  Sachgebiet Flurbereinigung 

Ammonstraße 74  01067 Dresden 
 
IBAN: DE77 8601 0090 0001 0359 03 
Telefon (03 51) 4 88 xx xx  
Prager Straße und Pirnaischer Platz 

    Bankverbindung der Teilnehmergemeinschaft: 
E-Mails: 
Di, Do 9–18 Uhr, Fr 9–12 Uhr 
IBAN: DE16 1203 0000 0001 2377 59 BIC: BYLADEM1001 Institut: Deutsche Kreditbank AG  

 

 

Teilnehmergemeinschaft HWS Dresden-Gohlis 

bei der Landeshauptstadt Dresden  Amt für Geodaten und Kataster 

Postfach 12 00 20  01001 Dresden 

 
 
Siehe Verteiler 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

Aktenzeichen Es informiert Sie Zimmer Telefon E-Mail Datum 

(62.53) 6258.120011/8461.47 Herr Zurell 3835 0351- 488 41 44 
mzurell@dresden.de 
flurbereinigung@dresden.de 

12.05.2025 

 
 
Unternehmensverfahren Hochwasserschutz (HWS) Dresden-Gohlis, Verf. Nr. 120011 
Ladung zum Anhörungstermin zum Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen nach § 41 
Abs. 2 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) im Stand der 1. Änderung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft HWS Dresden-Gohlis hat für den am 12. Juni 2023 genehmigten 
Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen nach § 41 FlurbG eine 1. Änderung aufgestellt. 
 
Nunmehr lade ich die Träger öffentlicher Belange, die land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Berufsvertre-
tungen, die nach § 3 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz in Verbindung mit § 63 BNatSchG und § 32 SächsNatSchG 
anerkannten Naturschutzvereinigungen sowie weitere Stellen zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme 
sowie zum Anhörungstermin nach § 41 Abs. 2 FlurbG ein. 
 
Der Anhörungstermin findet statt  

am Montag, 23. Juni 2025,  
um 09:30 Uhr,  
in Ammonstraße 74, 01067 Dresden, 10. Etage, Raum T1036.  

 
Er dient der Erörterung des Planes und soll dessen Übereinstimmung mit den öffentlichen Interessen sicher-
stellen. Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Träger öffentlicher Belange bei ihren Stellungnahmen auf 
den von ihnen vertretenen Bereich beschränken sollen. Bitte untergliedern Sie Ihre Stellungnahme in Anregun-
gen, Hinweise und Einwendungen. 
 
Es wird zudem darauf hingewiesen, dass Einwendungen der Träger öffentlicher Belange, der land-, forst- 
und fischereiwirtschaftlichen Berufsvertretungen sowie der anerkannten Naturschutzvereinigungen gegen 
den vorgelegten Planstand zur Vermeidung des Ausschlusses im Anhörungstermin vorgebracht werden müs-
sen (§ 41 Abs. 2 Satz 2 FlurbG) und die im Termin abgegebenen Erklärungen bindend sind.  
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Eine bis zum 19. Juni 2025 eingegangene schriftliche Stellungnahme (postalisch oder an  
flurbereinigung@dresden.de) wird berücksichtigt. 
 
Die Ziele des Unternehmensverfahrens Hochwasserschutz (HWS) Dresden-Gohlis, die wesentlichen Einzelhei-
ten des Planes und die zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen sind in den Planunterlagen 
dargestellt.  
 
Die derzeit im Entwurf vorliegenden Planunterlagen zur 1. Änderung, die im Einzelnen aus 
 

- Erläuterungsbericht im Stand vom 10. Dezember 2024, 
- Karte im Maßstab 1 : 5.000 im Stand vom 10. Dezember 2024, 
- Entscheidung der oberen Flurbereinigungsbehörde zur UVP-Pflicht vom 10. Mai 2025 

 
bestehen, können bis zum Tag des Anhörungstermins am 23. Juni 2025 unter folgendem Link eingesehen wer-
den. 
 
Link: https://www.vlnsachsen.de/120011/plan41  
 
Sollten Ihnen die technischen Möglichkeiten zur digitalen Einsichtnahme der bereitgestellten Unterlagen nicht 
zur Verfügung stehen oder sollte Ihnen die digitale Einsichtnahme aus anderen Gründen nicht möglich sein, 
wenden Sie sich bitte unverzüglich an den Absender oder seinen Stellvertreter (Herr Reinhardt, 0351 488 
4016) oder oben genannter E-Mail-Adresse. Ihnen werden dann die notwendigen Unterlagen auf Anforderung 
in Papierform übersandt (§ 3a VwVfG). 
 
Sollten Sie am Termin nicht teilnehmen und bis zum Termin keine schriftliche Stellungnahme abgeben, wird 
davon ausgegangen, dass Ihre Belange nicht berührt sind bzw. keine Einwendungen gegen den vorgelegten 
Plan bestehen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Zurell 
Vorstandsvorsitzender 
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